
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

 Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 und 11 

des Kommunalabgabengesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Frittlingen am 

17. Oktober 2022 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 

Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) der Gemeinde Frittlingen vom 

14.12.2006 beschlossen: 

Artikel I 

§4 Abs. 1 der Verwaltungsgebührensatzung erhält folgende Fassung: 

Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung eigefügten 
Gebührenverzeichnis. Das Gebührenverzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für 
Amtshandlungen, für diese im Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr 
bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr von 10,00 € bis 5.000 € 
zu erheben. 

Artikel II 

§4 Abs. 1 der Verwaltungsgebührensatzung verweist auf das Gebührenverzeichnis, welches 

Bestandteil dieser Satzung ist und die angepassten Verwaltungsgebühren beinhaltet. 

Artikel III 

Diese Satzung tritt am 01.11.2022 in Kraft. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden- Württemberg (GemO) oder auf Grund der Gemeindeordnung beim zu Stande kommen 

dieser Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 

elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 

Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 

ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 

Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister 

dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 

wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss bean-

standet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften inner-

halb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 

Frittlingen, den 18. Oktober 2022 

gez. 
Butz 

(Bürgermeister) 


